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Seit Monaten schwelt zwischen dem VKI und 
diversen Dienstleistungsbranchen eine Diskussion 
um die Verrechnung einer Zahlscheingebühr mit 
dem Konsumenten.

Ungeachtet der bevorstehenden rechtlichen  
Klärung dieses Themas haben wir uns entschlossen, 
ab Juni 2011 auf diesen Kostenbeitrag in Höhe 
von 1,50 Euro pro Zahlschein zu verzichten.

Wenn Sie Ihre Prämienzahlung an uns mittels 
Erlagschein durchführen, entfällt diese Gebühr  
ab dem 1. Juni 2011.

Diese Maßnahme gilt für alle HDI Privat­
versicherungsprodukte wie Haushalt-, Eigenheim-,  
Unfall-, Rechtsschutz-, und auch Kraftfahrzeugver­
sicherung.

Es ist uns wichtig auf die Wünsche unserer  
Kunden rasch und unbürokratisch zu reagieren.  
Wir sind uns sicher, mit dieser Maßnahme unsere 
Kundennähe bewiesen zu haben.
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